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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.2008

Norm

KO §12a

Rechtssatz

Das Erlöschen des Absonderungsrechts nach § 12a KO tritt ex lege (ipso iure) mit Ablauf der gesetzlichen Fristen ein.

Eine Rechtshandlung des Masseverwalters oder eine Anfechtung nach den §§ 27 9 KO ist nicht nötig. Auch das

Wiederau;eben der Sicherungsrechte nach § 12a Abs 4 KO bedarf weder einer Rechtshandlung noch eines

gerichtlichen Beschlusses.
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